
~/158

AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES

DES KANTONS SOLOTHURN

VOM

12. September 1979 Nr. 5006

Die ~~oimer emeinde dc tadtSolothurn unterbreitet dem

Regierungsrat den ~ lan~Schttzenmatte zur Genehmigung.

Mit dem vorliegenden Zonenplan wird GB Nr. 2879 von~der Bau—

Zone IV (Industriezone) in die Wohnzone W2 umgezont. Aus

planerischer Sicht sind gegen die Nutzu~gsänderung keine-,

weiteren Bemerkungen zu machen,

Die öffentliche Auflage erfolgte inder Zeit vom 15. Juni.

bis 14. Juli 1979. Einsprachen wurden keine eingereicht.

Der Comeindorat genehmigte an seinox‘ Sitzung vom 21, August

1979 den~

Formell wurde-das V.erfah~enrichtig durchgeführt,

Materiell ist noch fo1gend~s zu bemerken:

Für den Bereich des vorlieg~d~n* Teilzonenplane~ gelten die

~Ii~diesem i~t d±~

maximal zulässige Gebäudehöhe auf 8 m festgelegt, Diese Be

stimmung widerspricht dem neuen kantonalen Baureglement, wo

nach die Gebäudehöhe -für zweigeschossige Bauten maximal

7,50 m betragen darf~ Für die Gebäudehöhe ist demnach die

ka~itoiaale flestim~~ung massgebefld.

Es wird

beschlossen:

1. Der Zonenplan ~Schützenmatte~ der Einwohnergemeinde der

Stadt Solothurn wird genehmigt,

2. Bestehende Pläne verlieren ihre Rechtskraft soweit sie mit

dem vorliegenden in Widerspruch stehen.

26348-100000-1979



GenehmigungsgebU.hr: Fr. 2OO.~

Publikationskosten: Fr~l8.~— (Staatskanzlei Nr. 978 ) KK

Fr. 213,——
Der Staatsschreiber~

.~ ~~r‘

]3au—Departement(2) 13i

Hochbauamt (2)

Tiefbauamt (2) .‚.

Arrit fur 1[asserwirtschaft (2)

Rechtsdiens b des Bau—Departernentes

Ant fur Raumplanung (3), ~~1~tenundlen,P~n

Kreisbauamt 1, 4500 So1ot~1urn

Amtschre~berei, /+5.0.0 Solothurn,~

Finanzverwaltung (2)

Sekretariat der Kataste~schatzung (2)

~m~annamt d~r EG, 45Q.Q Solothurn : ~; . .

Stadtbauamt, 4500 So1o~hurn, .~itlen,Pl~

Amtsblatt_Publikation: Der Zonenplan ~‘S~hUtzenmatte~ der Ein—
wohnergemeinde der Stadt Sölothurn
wird genehmigt.


